
Stand: 30. September 2020 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

 

I. Allgemeines 

 

1. Die Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer haben die Hausordnung - welche sich im Aushang in den Räumen der Deutschen 

Akademie für traditionelles Yoga e. V. (im Weiteren: DAtY) befinden - zu beachten. 

2. Die Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer haben den Anweisungen des Kursleiters bzw. Gruppenleiters Folge zu leisten. Bei 

Verstößen gegen die Anweisungen des Kursleiters bzw. Gruppenleiters übernimmt die DAtY keine Haftung und berechtigt sie zur 

fristlosen Kündigung. 

3. Die Teilnehmerzahl eines Kurses bzw. einer Gruppe ist begrenzt. 

4. Der Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer versichert, dass er sich vorher vergewissert hat, dass die Teilnahme an dem von ihm 

gebuchten Kursen bzw. Gruppen medizinisch möglich und vertretbar ist. Unser Unterricht, unsere Beratung oder Empfehlung ersetzen 

nicht den Rat einer nach deutschem Recht zur Ausübung eines Heilberufes zugelassenen Person. Dies gilt beispielhaft insbesondere, 

wenn der Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer schwanger ist oder gesundheitliche Vorerkrankungen hat, wenn er älter ist oder an 

chronischen oder wiederkehrenden Krankheiten wie Bluthochdruck, Nacken- oder Rückenschmerzen, Arthritis, Herzerkrankungen usw. 

leidet. 

5. Jeder Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer muss sich über die Unterrichtszeiten bzw. über deren Änderungen selbst informieren. 

6. Das vereinsinterne Schuljahr läuft von Anfang September eines Jahres bis Ende August des Folgejahres. 

 

II. Gebühren für Kurse und Gruppen 

 

1. Die Zahlungsweise für den jeweiligen Kurs oder Gruppe erfolgt ausschließlich per Lastschriftverfahren. Der fällige Betrag wird von der 

DAtY eingezogen und kann nur in Ausnahmefällen bar entgegengenommen werden. 

2. Der Beitrag für den Kurs oder die Gruppe wird immer im Zeitraum vom 25. des Vormonats und den 5. des laufenden Monats 

eingezogen. 

3. Die aktuellen Gebühren für die Kurse und Gruppen sind nur den aktuellen Internetseiten und der vereinseigenen App. AntarÄtma zu 

entnehmen. 

4. Bei einer Erhöhung der Kursgebühren oder Gruppengebühren werden die Teilnehmer mindestens einen Monat vorher informiert. 

5. Die Gebühren für Kurse und Gruppen können sich pro Kalenderjahr um maximal 5 % erhöhen. 

6. Im Falle einer Rücklastschrift sind sämtliche anfallenden Kosten vom Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer zu tragen. 

7. Bei Reisen von über vier Wochen und Krankheiten von über vier Wochen, die durch ärztliches Attest nachzuweisen sind, entfällt die 

Kursgebühr bzw. Gruppengebühr für einen entsprechenden zukünftigen Zeitraum. In diesem Fall entfällt dann der Anspruch auf das 

schriftliche Kursmaterial des zu erstattenden Zeitraumes. 

8. Der Beitrag für den Kurs bzw. Gruppe ist auch während der vereinsinternen Ferien zu entrichten. 

9. Sollte Unterricht entfallen, so wird dieser in Absprache mit den Kursteilnehmern bzw. Gruppenteilnehmern zu einem anderen Zeitpunkt 

nachgeholt. 

10. Werden die Gebühren für den Kurs oder Gruppe inklusive aller anfallenden Kosten nicht bezahlt, so wird der Teilnehmer mit sofortiger 

Wirkung so lange vom Unterricht ausgeschlossen, bis der vollständige Betrag gezahlt worden ist. Ein Aussetzen der Kursbeiträge bzw. 

Gruppenbeiträge aus persönlichen Gründen wie z. B. Reisen wird nicht gewährt. Sondervereinbarungen gelten nur in Absprache mit 

dem Vereinsvorstand. 

11. Bei Nichtzahlung der Gebühren für den Kurs oder die Gruppe inklusive aller anfallenden Kosten steht der DAtY ein außerordentliches 

Kündigungsrecht zu. 

 

III. Kündigung 

 

1. Der Vertrag ist unbefristet. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen. Es gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum letzten Tag des 

Monats. 

2. Die Kündigung hat schriftlich oder über die vereinsinterne App. AntarÄtma zu erfolgen. 

3. Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Der Vertrag bleibt auch gegenüber einem eventuellen Rechtsnachfolger der 

DAtY gültig. 

4. Der Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer, der seinen Vertrag kündigt, erhält ab dem Ablauf des auf die Kündigung folgenden 

Monats keine Kursunterlagen. Der Kursteilnehmer kann dann innerhalb desselben vereinsinternen Schuljahres wieder einen Vertrag 

abschließen für das verfügbare vereinsinterne Schuljahr, welches unter seinem aktuellen (Zeitpunkt der Kündigung) vereinsinternen 

Schuljahr liegt, es sei denn die Kündigung und der neue Vertragsabschluss finden im 1. vereinsinternen Schuljahr statt. Der 

Kursteilnehmer kann im auf die Kündigung folgendem vereinsinternen Schuljahr einen Vertrag für das bereits bis zum Zeitpunkt der 

Kündigung angefangene vereinsinterne Schuljahr abschließen. Sondervereinbarungen gelten nur in Absprache mit dem Vereinsvorstand.  

Abweichende Regelungen gelten für Gruppenteilnehmer hinsichtlich der Wiederaufnahme der Teilnahme an einer Gruppe bei vorheriger 

Kündigung. Detaillierte Informationen dazu erteilt der jeweilige Gruppenleiter. 
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IV. Haftung/Schadensersatz 

 

1. Wird es der DAtY aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt), unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat der 

Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer keinen Anspruch auf Schadensersatz bzw. Ersatzstunden. 

2. Ansonsten haftet die DAtY nur insoweit, als ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Insbesondere haftet die 

DAtY nicht für die beim Unterricht oder sonstigen Veranstaltungen eintretenden Unfälle oder Diebstähle in den Räumen der DAtY. 

3. Jeder Kursteilnehmer, der eine Reduzierung wegen eines Studiums oder Arbeitslosigkeit erhält, hat unaufgefordert grundsätzlich 

halbjährlich die Nachweise, die zur Reduzierung berechtigen, vorzulegen. Eine Ausnahme besteht, wenn die 

Immatrikulationsbescheinigung oder der Bescheid der Bundesagentur für Arbeit vor Ablauf des halben Jahres neu zu beantragen sind. In 

diesem Fall ist der Nachweis umgehend nach Bewilligung vorzulegen. Erfolgt der erforderliche Nachweis nicht, entfällt die 

Reduzierung, und der Kursteilnehmer hat die entsprechende volle Kursgebühr zu entrichten. Fallen die Voraussetzungen für die 

Reduzierung weg, ist dies umgehend DAtY mitzuteilen.  

 

 

V. Anwesenheitsregelung für den Traditionellen Yoga Kurs und den Traditionellen Tantra Yoga Kurs 

 

Die DAtY führt jeweils ab dem 2. Kursjahr in dem Traditionellen Yoga Kurs (ehemals: Esoterik Yoga Kurs oder Intensiv Yoga Kurs) und dem 

Traditionellen Tantra Yoga Kurs (ehemals: Intensiver Tantra Kurs oder Esoterik Tantra Yoga Kurs) Präsenzlisten, um festzustellen, ob der 

Kursteilnehmer die Anforderungen seines jeweiligen Kursjahres erfüllt. Hierbei zählt die Anwesenheit im praktischen Teil des jeweiligen 

Kurses. Der Kursteilnehmer kann während eines vereinsinternen Schuljahres bis zu maximal 16 Mal in dem jeweiligen Kurs fehlen. Der 

Kursteilnehmer hat die Möglichkeit die Praxiseinheiten innerhalb eines Kursjahres in allen Klassen des jeweiligen Kurses, die unter seinem 

eigenen Niveau liegen, nachzuholen, sofern in diesen Klassen Platz besteht. Ab 17 fehlenden Praxiseinheiten im praktischen Teil kann der 

Kursteilnehmer den von ihm gebuchten Kurs nur in einer nächstniedrigeren verfügbaren Klasse dieses Kurses fortsetzen. DAtY übernimmt 

keine Garantie dafür, dass die nächstniedrigere verfügbare Klasse am gleichen Wochentag oder in der gleichen Sprache wie die ursprüngliche 

Klasse stattfindet. Sondervereinbarungen gelten nur in Absprache mit dem Vereinsvorstand. 

 

 

VI. Onlinekurs 

1. Für die Kurse Traditionelles Yoga und Traditionelles Tantra Yoga ist die Aktivierung der Webcam des Kursteilnehmers eine Bedingung 

für seine Teilnahme, damit der Lehrer aus Gründen der Qualitätssicherung seine Körperhaltungen korrigieren kann. Ab dem zweiten 

Kursjahr dient die Benutzung der Kamera zusätzlich als Nachweis für die Anwesenheit. 

2. Die Online-Sitzungen können zu Ausbildungszwecken aufgezeichnet werden. Die Kursteilnehmer, die anonym bleiben möchten, haben 

die Möglichkeit, ihre Webcam nicht zu öffnen und einen anderen Benutzernamen beim Administrator vorab zu beantragen. Es wird 

ausschließlich der Theorie-Teil aufgenommen. 

 

VII. Eversports 

1. Die DAtY nutzt „Eversports“ für administrative Zwecke.   

2. Die Annahme des Angebotes des „4 Weeks All Class Pass“, mit welchem der Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer für 4 Wochen am 

Stück alle Kurse bzw. Gruppen des ersten Kursjahres ausprobieren kann, die im Angebot inkludiert sind, garantiert den Zugang zum 

jeweiligen Kurs bzw. zur jeweiligen Gruppe erst dann, wenn der Kursteilnehmer bzw. Gruppenteilnehmer mit seinem eigenen Account 

auf www.eversports.de einen verfügbaren Platz gebucht hat. 

3. Der „4 Weeks All Class Pass“ ist nicht übertragbar. 

 

VIII. Schlussbestimmungen 

DAtY ist berechtigt diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, soweit dies zur Anpassung an 

veränderte gesetzliche, technische oder vertragsumsetzende Rahmenbedingungen notwendig ist. Im Falle einer Änderung der ATB wird DAtY 

dem Absender die Änderungen der ATB in Textform (z.B. per E-Mail) mitteilen („Änderungsmitteilung“). Die Änderungen werden gegenüber 

dem Absender wirksam und das Vertragsverhältnis wird zu den geänderten Bedingungen fortgesetzt, wenn der Absender diesen Änderungen 

nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung durch schriftliche Mitteilung an DAtY widerspricht. Zur Wahrung 

dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs an DAtY. Im Falle eines Widerspruchs steht beiden Parteien ein Recht zur 

außerordentlichen Kündigung zu. 

 

 


